
Anpassen der aktuellen Geschwindigkeitsbeschilderung in Meerbusch 

1) Verlängern des verkehrsberuhigten Bereiches 

2) Ändern in verkehrsberuhigten Bereich 

3) Ändern in verkehrsberuhigten Bereich 

4) Ändern in verkehrsberuhigten Bereich 

5) Ändern in Zone 30 

6) Ändern in Zone 30 

7) Ändern in Zone 30 

8) Verlängern des verkehrsberuhigten Bereiches 

9) Ändern in Strecke 30 aufgrund Kindergarten 

10) Ändern in Zone 30 

11) Ändern in Zone 30 

12) Ändern in verkehrsberuhigten Bereich 

- aufgrund der aktuellen Gestaltung nicht möglich -> Zone 30 bleibt vorerst 

13) Andern in Strecke 30 oder Zone 30, je nach Umbauplanung 

14) Ändern in Strecke 30 

15) A-B) Ändern in Zone 30 

16) Ändern in Zone 30 

17) Ändern in Zone 30 

18) A-C) Ändern in Zone 30 

19) Ändern in Zone 30 

20) Ändern in Strecke 30 

21) Ändern in Zone 30 

22) Ändern in verkehrsberuhigten Bereich 

- Straße ist im verkehrsberuhigten Bereich, die Darstellung wird angepasst 

23) Ändern in verkehrsberuhigten Bereich 

24) Strecke 30 verlängern 

25) Ändern in Zone 30 

26) Verlängern der Zone 30 

27) Ändern in Zone 30 

28) Ändern in Zone 30 

29) Ändern in Zone 30 

 

Bei Außerortsstrecken wird die Geschwindigkeitsregelung nach der Planung von Straßen-

NRW bzw. vom Rhein-Kreis-Neuss vorgegeben. 

 

Eine flächendeckende Tempo 30 Zone in Hauptverkehrsstraßen (Industriegebiete, 

Sammelstraßen) ist in der gültigen StVO nicht zulässig. Nur bei „sensiblen Bereichen, mit 

besonders schützenswerten Verkehrsteilnehmern“ darf eine Strecke 30 angeordnet werden.  


